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Informationen bezüglich RoHS, REACH, PFOS, PFOA und PAK 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von einigen unserer Kunden erhalten wir regelmäßig die Aufforderung, die Konformität 
unserer Lieferungen mit den geltenden Verordnungen hinsichtlich gefährlicher chemischer 
Stoffe und Substanzen zu bestätigen und entsprechende Dokumente auszufüllen. Derartige 
"Konformitätserklärungen" sind jedoch vom Gesetzgeber nicht vorgesehen und erfüllen 
zudem nicht die vorgeschriebenen Informationspflichten des Handels. Bitte haben Sie 
deshalb Verständnis dafür, dass wir weder generelle Erklärungen abgeben noch 
Feststellungen hinsichtlich einzelner Stoffe treffen. Bezüglich der uns betreffenden „Pflicht 
zur Weitergabe von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen“ (Artikel 33 der REACH-
Verordnung) teilen wir Ihnen gerne Folgendes mit: 

Die sogenannte Kandidatenliste nach Artikel 59 der REACH-Verordnung wird von der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) veröffentlicht und fortlaufend aktualisiert (siehe 
http://echa.europa.eu). Eine Information, dass Stoffe der Kandidatenliste (sogenannte 
SVHC-Stoffe, Substances of Very High Concern) in von uns an Sie gelieferten 
Erzeugnissen oder Verpackungen in einer Konzentration oberhalb der gesetzlichen 
Grenzwerte enthalten sind, liegt uns von unseren Lieferanten zum heutigen Zeitpunkt nicht 
vor, auch nicht in Beziehung auf PFOA / APFO. Sollten wir zukünftig entsprechende 
Hinweise erhalten, werden wir diese unaufgefordert an Sie weiterleiten. 

Die durch die REACH-Verordnung an den Handel gestellten Anforderungen, insbesondere 
unsere Informationspflichten aus Artikel 33, werden wir somit selbstverständlich erfüllen. 
Über relevante stoffliche Veränderungen unserer Lieferprodukte werden wir Sie im Rahmen 
unserer Geschäftsbeziehung unaufgefordert informieren und im Einzelfall geeignete 
Maßnahmen mit Ihnen abstimmen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen uns auch weiterhin eine gute 
Zusammenarbeit. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dietrich Teigler Nachf. GmbH & Co. KG 
 
Die Geschäftsführung 
 


